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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §26 Abs1;

EStG 1972 §1 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1990/06/20 89/16/0020 9

Stammrechtssatz

Die polizeiliche Anmeldung und Abmeldung ist für die Frage des Wohnsitzes (der Innehabung) nicht entscheidend, sie

kann aber in Zweifelsfällen Beurteilungsanhalt bieten.
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